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Fachblatt für schweizerisches Anstaltswesen
REVUE SUISSE DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
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und Stellenanzeiger des Vereins für Schweizerisches Anstaltswesen

OFFIZIELLES FACHORGAN FOLGENDER ORGANISATIONEN

VSA Verein für Schweizerisches Anstaltswesen mit den ihm
angeschlossenen kantonalen und regionalen Verbänden

S H V S Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare
VSW Verein Schweizerischer Waiseneltern
HÄPV Heim- und Anstaltspersonal-Vereinigung
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Unterstützung privater Anstalten durch den Bund

Von E. M. Meyer, Zentralsekretärin der Schweizerischen Vereinigung Pro Infirmis

In der Februarnummer 1956 dieses Fachblattes
hat der Vorsteher des Jugendamtes des Kantons
Zürich, Herr A. Maurer, über die Subventionie-
rungspraxis des Kantons Zürich bei Um- und
Neubauten privater Erziehungsanstalten berichtet.
Unter anderem wies er auf die so ausserordentlich
verschiedenen Bedürfnisse der einzelnen
Erziehungsanstalten hin. Gilt dies für einen Kanton
und für die Erziehungsanstalten, in wie viel höherem

Masse trifft dies für die ganze Schweiz und
all die verschiedenen Anstaltstypen zu.

Der Bund unterstützt heute private* Anstalten
unter folgenden Voraussetzungen:

I. Durch das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement:

* Auf die Bundesleistung an kommunale und kantonale
Anstalten wird hier nicht eingegangen, ebensowenig auf die
Unterstützung der Spitäler und Sanatorien, welch letztere auf
Grund des Bundesgesetzes vom 13. 6. 1923 betr. Massnahmen
gegen die Tuberkulose Beiträge erhalten.

a) Auf Grund des Bundesgesetzes über die
berufliche Ausbildung vom 26. Juni 1930 werden vom
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit nach
Art. 24, Abs. 2 und Art. 53 als Lehrwerkstätten
auch Einrichtungen zur beruflichen Ausbildung
von geistig oder körperlichen Gebrechlichen
subventioniert. Der Beitrag des Bundes beträgt 25 Prozent

an die Besoldung der Lehrkräfte für die
berufliche oder hauswirtschaftliche Ausbildung. Der
gleiche Prozentsatz wird entrichtet für die
Anschaffung allgemeiner Lehrmittel, die für den
gewerblichen und für den hauswirtschaftlichen
Unterricht (hier von Apparaten und Geräten) benötigt
werden.

1954 erhielten 35 Anstalten für körperlich und
geistig Gebrechliche (hauptsächlich Anstalten für
Schwererziehbare) auf Grund dieses Bundesgesetzes

total Fr. 111 486.—, davon sind 19 Heime für
Mädchen, die zum grössten Teil einen Beitrag an
die hauswirtschaftliche Ausbildung erhalten.

175


	[Impressum]

